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An alle  
 
SCO-Kunden  

   

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom Kundennummer  Plochingen, 05.02.2016 
MLE OG     
 
 

Eigenerklärung  
 
zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes und zur Einhaltung der allgemeinverbindlichen  und durch 
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz geschützten Tarifvorgaben für das Gebäudereiniger-Handwerk 
durch unser Unternehmen. 
 
Wir, die S.C.O. Gebäudereinigungs GmbH  versichern hiermit, dass wir die Bestimmungen des seit 
01.01.2015 geltenden Mindestlohngesetzes sowie die darüber liegenden höheren allgemeinverbindlichen 
und durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz geschützten Tarifvorgaben für das Gebäudereiniger-
Handwerk einhalten. 
 
Das Gebäudereiniger-Handwerk bietet seinen Mitarbeiter/innen sozial abgesicherte Arbeitsplätze, 
die über das Mindestlohngesetz hinausgehen. 
Während seit 01.01.2015 der allgemeine gesetzliche Mindestlohn 8,50 € pro Arbeitsstunde vorgibt, 
betragen die allgemeinverbindlichen und durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz geschützten 
Mindeststundenlöhne für gewerbliche Mitarbeiter/innen im Gebäudereiniger-Handwerk: 
 

in der Lohngruppe 1 (= Innen- und Unterhaltsreinigung, Reinigung und Pflege von maschinellen 
Einrichtungen sowie Beseitigung von Produktionsrückständen, Reinigung von Verkehrs- und 
Freiflächen inkl. Winterdienst):  9,80 € (West) / 8,70 € (Ost) 
 

in der Lohngruppe 6 (= Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten, Reinigung und  Pflege von 
Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen sowie von  Außenbeleuchtungsanlagen):  
 12,98 € (West) / 11,10 € (Ost) 
 

 
Während der allgemeine gesetzliche Urlaubsanspruch 20 Tage (4 Wochen) beträgt, haben die 
gewerblichen Mitarbeiter/innen im Gebäudereiniger-Handwerk einen allgemeinverbindlichen und 
durch das Arbeitnehmerentsendegesetz geschützten Urlaubs-anspruch von: 
 

28 Arbeitstage (5,6 Wochen) im 1. Beschäftigungsjahr 
 
29 Arbeitstage (5,8 Wochen) im 2. Beschäftigungsjahr 
 
30 Arbeitstage (6 Wochen) ab dem 3. Beschäftigungsjahr 
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Die weiteren allgemeinverbindlichen und durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz geschützten 
Vorgaben im Gebäudereiniger-Handwerk finden Sie online unter: 
www.die-gebaeudedienstleister.de/fuer-auftraggeber/tarif-und-personal/  
 
 
Damit der Zoll und die Sozialversicherungsträger die Einhaltung jederzeit überprüfen können, 
erfassen und dokumentieren wir die tatsächliche Arbeitszeit unserer Mitarbeiter/innen – nicht erst 
seit dem 01.01.2015, sondern bereits seit dem Jahr 2007. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
S.C.O. Gebäudereinigungs GmbH 
 
 
Orhan Gül 
-Geschäftsführer- 


